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Markt Cadolzburg 

 

 

Beschlussvorlage 
FFW/4581/2026 

Sachgebiet 

Feuerwehr und Katastrophenschutz 

Sachbearbeiter 

Frau Schwarz 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Marktgemeinderat 20.04.2026 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Bestätigung der Wahl des Kommandanten und des stellvertretenden Kommandanten der 
Freiwilligen Feuerwehr Deberndorf 

 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Deberndorf wurden am 
24.03.2026 der 1. Kommandant, sowie der stellvertretende Kommandant für eine Dauer von sechs 
Jahren gewählt. 
 

• Wahl des 1. Kommandanten 
Mit 19 Stimmen von insgesamt 20 abgegebenen Stimmen wurde Herr Bernd Ziegler zum 
1. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Deberndorf gewählt. 

 

• Wahl des stellvertretenden Kommandanten 
Mit 19 Stimmen von insgesamt 20 abgegebenen Stimmen wurde Herr Thomas 
Waldenburger zum stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 
Deberndorf gewählt. 

 
 
Die Gewählten bedürfen gem. Art. 8 Abs. 4 Satz 1 BayFwG der Bestätigung durch den 
Marktgemeinderat im Benehmen mit dem Kreisbrandrat. 
 
Sofern das Benehmen des Kreisbrandrates erteilt wird, wird dem Marktgemeinderat empfohlen, die 
Bestätigung für die beiden Gewählten auszusprechen. 

 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat bestätig gem. Art. 8 Abs, 4 Satz 1 BayFwG die Wahl des Herrn Bernd 
Ziegler zum 1. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Deberndorf und die Wahl des Herrn 
Thomas Waldenburger zum stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 
Deberndorf. 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 nein   ja Gesamtkosten: 2.365,20 Euro 

Jährliche Folgelasten: 

 nein   ja € / Jahr: 2.365,20  Euro 

Veranschlagung im Haushalt: 

 nein   ja Produkt: 12611  Konto: 501900 

wenn nein, Deckungsvorschlag:       

Produkt:              
Konto:   

__________________________________________________________ 
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Entschädigung 1. Kommandant/ Jahr: 1.576,80 € 

Entschädigung stellv. Kommandant/ Jahr: 788,40 € 

 

Änderungen können erfolgen durch: 

- Veränderungen des Fahrzeugbestands der FF Deberndorf 

- ANpssung des gesetzlichen Entshcädigungsbeitrags gem. §11 Abs. 1 
AVBayFwG 

 
 


